SECHSTER TEIL

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1

DIENSTSTELLE DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG
A. Wer kann sich an die Dienststelle für Personen mit Behinderung wenden?

Menschen mit einer Behinderung, d.h. mit einer Beeinträchtigung der sozialen und beruflichen Integration aufgrund einer Einschränkung der geistigen, körperlichen oder sensorischen Fähigkeiten.

Um die verschiedenen finanziellen Unterstützungen, individuellen Hilfen, Beratungen, Orientierungen oder Dienste, kurz Dienstleistungen genannt, in Anspruch nehmen zu können, muss der Antragsteller bei der Dienststelle für Personen mit Behinderung einen Antrag auf die entsprechende Dienstleistung einreichen.

Einen Antrag auf Dienstleistung kann jede Person mit Behinderung stellen, jedoch muss der Antragsteller:

•
seinen Wohnsitz in der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben und

•
entweder die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzen


oder seit mindestens 5 Jahren ohne Unterbrechung in Belgien wohnhaft sein


oder einen Aufenthalt von mindestens 10 Jahren in Belgien geltend machen können.

Staatenlose, anerkannte Flüchtlinge oder andere Personen, die die obigen Bedingungen nicht erfüllen, müssen mindestens seit 2 Jahren ohne Unterbrechung in Belgien wohnhaft sein und sich zur Teilnahme an Maßnahmen zur schulischen, sozialen und/oder beruflichen Integration bereit erklären.

B. Wie kann ich einen Antrag bei der Dienststelle einreichen ?

Behinderte Menschen, die Dienstleistungen beantragen möchten, können sich persönlich, telefonisch, schriftlich, per Fax oder E-Mail an die Dienststelle für Personen mit Behinderung wenden. Anschließend werden die entsprechenden Antragsformulare postwendend zugesandt.

Das Formular „Formulierung der Anfrage“ liefert administrative Angaben sowie Angaben zur Dienstleistung und wird vom Antragsteller selbst oder seinem gesetzlichen Vertreter ausgefüllt. Das Formular „Medizinische Informationen“ liefert medizinische Angaben, beschreibt die Auswirkungen und das Ausmaß der Behinderung und wird vom behandelnden Hausarzt ausgefüllt.

Nach Erhalt dieses Antrages findet ein erstes umfassendes Gespräch mit dem Antragsteller statt, um zusätzliche Informationen über die Fähigkeiten, Interessen und Neigungen der Person sowie über ihre Beeinträchtigungen und Bedürfnisse einzuholen.

Dem Antragsteller wird innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt des Antrages eine schriftliche Entscheidung mit einem individuellen Hilfs- und Dienstleistungsprogramm übermittelt.

C. Die Aufgaben der Dienststelle für Personen mit Behinderung
1. Das Konzept der Politik für Personen mit Behinderung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Die Dienststelle für Personen mit Behinderung kann den Menschen die Behinderung nicht abnehmen. Sie kann jedoch Rahmenbedingungen und Hilfsmaßnahmen zur Herstellung der Chancengleichheit schaffen. In diesem Zusammenhang hat sich die Dienststelle folgenden Grundsatz zu eigen gemacht: So normal wie möglich, und nur dann besonders, wenn nötig!

Die Dienststelle für Personen mit Behinderung ist darum bemüht, Angebote und Dienstleistungen so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderung vollwertig ihren Platz im Gesellschaftsleben finden können. Im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Integration sollen Lebensbedingungen normalisiert und die soziale Rolle aufgewertet werden. Dem gesellschaftlichen Entwicklungsprozess wird im Bemühen um die ständige Verbesserung der Angebote und Dienstleistungen Rechnung getragen.

Die Belange des Menschen mit Behinderung sollen in allen Tätigkeiten im Rahmen des Möglichen angemessen berücksichtigt werden. Auch Familienangehörige der Person mit Behinderung werden in der Aufstellung des Lebensprojektes angehört. Mögliche Ressourcen im Umfeld werden genutzt.

Jede Form der "Versorgung" gehört nach Auffassung der Dienststelle für Personen mit Behinderung der Vergangenheit an. Der besondere Bedarf von behinderten Menschen liegt heute vielmehr in der Förderung, Ausbildung, Beratung und Begleitung zu einem selbstständigen und selbstbestimmten Leben.
Der Inklusionsgedanke: Das Konzept der Inklusion soll dahingehend durchgeführt werden, dass auch die Öffentlichkeit und die ihr innewohnenden gesellschaftlichen Kräfte sich einbezogen fühlen. Dabei kommt es vor allen Dingen darauf an:

(
das bestehende Netzwerk an Dienstleistungen (ÖSHZ, SPZ, Familien- und Jugendhilfsdienste, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen ...) optimal zu nutzen und es durch Sensibilisierung, Information und Fortbildung dazu zu befähigen, auch für Menschen mit Behinderung verfügbar zu sein.

(  eine langfristige und kohärente Strategie der Sensibilisierungsarbeit zu schaffen.

(
Betroffene und Angehörige kompetent fachlich zu beraten und effiziente Hilfen anzubieten.

(
innerhalb einer kohärenten Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik flexible/effiziente Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen anzubieten und zu fördern.

(
Fachkräften aus den bestehenden Einrichtungen und Diensten sowie den Mitarbeitern der Dienststelle für Personen mit Behinderung die Möglichkeit zur ständigen Weiterbildung zu garantieren.


Alle im Behindertenbereich tätigen Mitarbeiter sollten im Rahmen eines kohärenten Konzeptes arbeiten, wobei aufeinander abgestimmte Vorgehensweisen angestrebt werden. Nur so können die gesteckten Ziele erreicht werden.







2. Die Aufgaben der Dienststelle

Die Dienststelle für Personen mit Behinderung ist für die Belange aller Betroffenen zuständig, die in der Deutschsprachigen Gemeinschaft  wohnhaft sind.

1.
Die Dienststelle berät und informiert sowohl Einzelpersonen als auch die breite Öffentlichkeit über sämtliche Behindertenfragen.

2.
Die Dienststelle berät und informiert die betroffene Person telefonisch oder nach Vereinbarung in einem persönlichen Gespräch über alle ihr zustehenden Zulagen und Vergünstigungen, Hilfs- und Begleitmaßnahmen sowie Betreuungs- und Therapiemöglichkeiten.

Unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse und Interessen sowie des Lebensprojektes der Person, die einen Antrag auf Dienstleistung stellt, wird ein individuelles Hilfs- und Dienstleistungsprogramm erstellt, aufgrund dessen die Person - kraft der Entscheidung der Dienststelle - Zugang zu den auf ihren Bedarf antwortenden Dienstleistungen erhält.

Die Person mit Behinderung und ihre Angehörigen werden im Hinblick auf eine größtmögliche Integration in das berufliche und gesellschaftliche Leben beraten, orientiert und begleitet.

3.
Die Dienststelle finanziert die Frühhilfe für behinderte und entwicklungsverzögerte Babies und Kleinkinder sowie deren Familien. Für Familien mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren stellt die Dienststelle einen begleitenden Dienst für Alltags- und Erziehungsfragen zur Verfügung, die sogenannte Familienbegleitung.

4. Die Anträge auf individuelle Hilfen werden beim Dienst AIDA (Anpassungen und Individuelle DienstleistungsAngebote) eingereicht und bearbeitet:

a)
Zur Förderung der Mobilität und Eigenständigkeit und zur Erleichterung des alltäglichen Lebens und der erforderlichen Pflege gewährleistet die Dienststelle für Personen mit Behinderung Beratung und Bezuschussung sowie Ausleih von materiellen Hilfen (angepasstes Wohnen, Wagenanpassungen, Arbeitsplatzanpassungen, Hilfsmittel für seh- und hörbehinderte Menschen, Mobilitätshilfen, Sitzhilfen, pädagogische Hilfen) und sozialen Hilfen (Hilfen und Begleitung zur Bewältigung der Anforderungen des Alltags). 

Oberstes Ziel ist in diesem Zusammenhang die korrekte und integrale Erfassung des Bedarfs der Person sowie die Gewähr von Zweckmäßigkeit und Effizienz der Hilfen. Aus diesem Grund greift die Dienststelle wenn nötig auch auf externe Beratungszentren zurück. Hierbei sind vor allem die Dienstleistungen folgender Zentren zu nennen: 

· des „Revalidatiecentrum Hoensbroek“, NL (Expertisen bei Rollstuhlanpassungen für Erwachsene)

· des „Kinderrevalidatiecentrum Valkenburg“, NL (Expertisen bei Rollstuhlanpassungen für Kinder)
· der Braille Liga, Brüssel (Expertisen bei Anträgen auf Anschaffung von Hilfsmitteln für sehbehinderte Menschen sowie Begleitung im Alltagsleben)

· des „Centre d'Adaptation à la Route pour Automobilistes handicapés“ - CARA, Brüssel (Beratung, ob und mit welchen technischen Anpassungen des Fahrzeugs eine behinderte Person in der Lage sein wird, die Fahrprüfung zu bestehen oder die Gültigkeit des Führerscheins zu wahren).

· des „Service Universitaire Spécialisé pour Autistes – SUSA“ der Universität Mons (Diagnose und Begleitung von autistisch behinderten Menschen)


b) Zudem 
a) stehen den betroffenen Menschen im Sinne der Förderung eines selbstständigen und selbstbestimmten Lebens folgende Beratungs- und Begleitangebote zur Verfügung:

· im Bereich Wohnen und Freizeit: die Dienste:

· "Wegweiser" (soziale Begleitung, häusliches Selbstständigkeitstraining (z.B. Kochen, Körperpflege, Putzen, Einkäufe, Budgetplanung, usw.), Hilfestellung bei der Kontaktaufnahme zu verschiedenen Dienstleistungen und beim Abnabelungsprozess zwischen den Eltern und dem jungen Erwachsenen, Begleitung von behinderten Menschen in Wohnressourcen). 

· "Familienbegleitung" (Beratung und Unterstützung bei Alltags- und Erziehungsfragen für Eltern, die ein behindertes Kind im Alter von 6 bis 18 Jahren haben)
· "Freizeitvermittlung" (Ansprechpartner im Rahmen der Freizeitgestaltung)
· im Bereich Affektivität und Sexualität:
· durch den Dienst "SENS“ (Freundschaft, Liebe, Sexualität und Partnerschaft) (Ansprechpartner für behinderte Menschen und ihre Angehörigen sowie für die Einrichtungen für Personen mit Behinderung für alle Fragen, die mit diesem Thema in Zusammenhang stehen)
· im Bereich Begleitung von Alltagsaktivitäten sehbehinderter Menschen:

· durch die Braille Liga, Brüssel  (Erlernen der Führung eines Blindenhundes, Erlernen der Braille-Schrift, räumliche Orientierung nach Umzug, ...)
· im Bereich Dienstleistungen für autistisch behinderte Menschen:

· durch den „Service Universitaire Spécialisé pour Autistes – SUSA“, Mons (Diagnose und Vorschlag psychopädagogischer Maßnahmen für autistisch behinderte Menschen sowie fachliche Unterstützung der Eltern oder des Betreuers im Umgang mit autistisch behinderten Personen).
c)
Die Dienststelle bietet verschiedene Wohn- und Unterbringungsmöglichkeiten in Form von Betreutem Wohnen, Wohnressourcen, Wohngemeinschaften, Wohnheimen und angepassten Wohnungen. Zudem besteht auch die Möglichkeit der Kurzaufenthalte.

5.
Der Start-Service gewährleistet Berufs- und Arbeitsberatung für Personen mit Behinderung. Umschulungs-, Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, Beschäftigungsmaßnahmen auf dem freien Arbeitsmarkt werden begleitet, gefördert oder auch finanziell unterstützt, wenn eine Minderleistung vorliegt (siehe auch 2. Teil, Kapitel 4).

6.
Die Dienststelle ermöglicht zudem die Tagesbeschäftigung in Tagesstätten.

7.
Über das Projekt Come-back entspricht die Dienststelle dem Bedarf an fachlicher Information und geeigneter Betreuung für neurologisch geschädigte Personen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
8.
Die Dienststelle gewährleistet die Bezuschussung von Ankauf, Bau, Um- und Ausbau der Einrichtungen und Ausstattungen der Tagesstätten, Wohnheime, Beschützenden Werkstätten und Begleitdienste für Personen mit Behinderung.

9.
Die Dienststelle für Personen mit Behinderung berät private und öffentliche Bauherren bei der Planung von Um- und Ausbauprojekten und begutachtet die behindertengerechte Bauweise (siehe auch Punkt D). 

10.
Die Dienststelle bezieht Stellung zu Fragen und Problemen, die Menschen mit einer Behinderung betreffen. Sie ist in ständigem Dialog mit Betroffenen und ihren Angehörigen, Entscheidungsträgern, Vereinigungen und Selbsthilfegruppen für Menschen mit Behinderung.

11.
Über eine Kooperation mit dem Föderalen Öffentlichen Dienst Soziale Sicherheit bietet die Dienststelle den Betroffenen Unterstützung an bei Fragen zu Beihilfen für Personen mit Behinderung, erhöhten Kinderzulagen sowie Steuer- und Sozialvorteilen (siehe auch Punkt E).

D. Zugänglichkeit und Mobilität
1. Zugänglichkeit

a) Im Privatbereich : Kostenlose Beratung und finanzielle Zuschüsse

Bei Privatwohnungen und –häusern bietet die Dienststelle für Personen mit Behinderung Beratungen für Neu- und Umbau an. Zudem bestehen Bezuschussungsmöglichkeiten, wenn der Wohnungsneu- oder -umbau aufgrund der Behinderung mit Mehrkosten verbunden ist und die Anpassung eine größere Eigenständigkeit der betroffenen Person in der Wohnung ermöglicht. Die Beratung erfolgt durch einen Fachberater für Zugänglichkeit und Mobilität, der nach Abschluss des Baus oder Umbaus die Arbeiten auch begutachtet. 

b) Für Flächen und Gebäude, die der Öffentlichkeit zugänglich sind: Kostenlose Beratung

Flächen und Gebäude, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, müssen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein. Der Fachberater für Zugänglichkeit und Mobilität ist mit der Gesetzgebung über Zugänglichkeit vertraut. Zu seinen Hauptaufgaben zählt, die der Dienststelle für Personen mit Behinderung übermittelten Bau- und Umbauprojekte auf die Anwendung und Umsetzung der Gesetzgebung zu überprüfen.

Zudem bietet die Dienststelle für Personen mit Behinderung Beratungen, Seminare, Schulungen und Weiterbildungen an, die sich an Bauherren, Architekten, Bauzeichner, Baukommissionen, Installateure, ... richten.

Die Angaben für behindertengerechtes Bauen ("Zugänglichkeit zu Gebäuden und Anlagen für Personen mit eingeschränkter Mobilität") der Dienststelle für Personen mit Behinderung, die Richtlinien, Empfehlungen und praktische Hinweise enthalten, wurden überarbeitet und der aktuellen Gesetzgebung angepasst. Sie sind einsehbar im Internet unter der Adresse www.dpb.be. 


· 
· 
· 

Die Dienststelle verleiht privaten Gebäuden, die der Öffentlichkeit zugänglich sind (z.B. Geschäfte, Hotels, Restaurants usw.), eine Auszeichnung, wenn sie zugänglich gestaltet sind. Hierbei wird der Zugänglichkeit für sehbehinderte, blinde, hörgeschädigte und gehörlose Menschen genauso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie der Zugänglichkeit der gehbehinderten Menschen.

2. Mobilität

Bei der Mobilität von Personen mit Behinderung ist eine Zusammenarbeit erforderlich zwischen Dienststelle für Personen mit Behinderung und

· öffentlichen und privaten Transportunternehmen wie TEC, Bus- und Taxiunternehmen, SNCB

· Organisationen und Institutionen, welche schon über angepasste Fahrzeuge für den  Transport von Menschen mit Behinderung verfügen

· Organisationen und Institutionen, wo Handlungsbedarf im Sinne der behinderten Menschen besteht.

Seit dem 01.03.2004 steht in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Personen mit eingeschränkter Mobilität ein neuer Personentransport unter dem Motto „Kleinbusse machen mobil!“ zur Verfügung. Er entstand als Initiative der Deutschspachigen Gemeinschaft und der Dienststelle für Personen mit Behinderung in Zusammenarbeit mit der Tagesstätte „Am Garnstock“ Eupen, der Beschützenden Werkstätte „Die Zukunft“ Meyerode sowie der TEC Lüttich-Verviers. Dieser Personentransport richtet sich an Rollstuhlfahrer, stark gehbehinderte, blinde oder an Parkinson oder Alzheimer erkrankte Personen, die die öffentlichen Verkehrsmittel nicht nutzen können und kann für Arzt-, Krankenhaus-, Veranstaltungsbesuche oder Behördengänge in Anspruch genommen werden. Die angepassten, rollstuhlgerechten Kleinbusse der Beschützenden Werkstätte Meyerode oder der Tagesstätte Eupen holen die Personen zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort ab und bringen sie zu ihrem Ziel. Der Fahrpreis entspricht den gültigen Tarifen der TEC (je nach Anzahl Zonen). Eine Person kann die Person mit Behinderung ebenfalls zum Tarif der TEC begleiten. Für die Inanspruchnahme dieses Personentransports wendet man sich werktags von 9:00 bis 12:00 und mindestens 3 Tage vor dem gewünschten Transport an die:
- für die 4 nördlichen Gemeinden: 
Tagesstätte „Am Garnstock“ Eupen







Route d’Eupen 191 bte 22







4837 BAELEN







Tel. : 0478/31.62.44

- für die 5 südlichen Gemeinden:
Beschützende Werkstätte „Die Zukunft“ 







Meyerode 73







4770 AMEL







Tel.: 080/34.82.10


E. Informations- und Beratungsdienst des 
Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit
Seit dem 1. Mai 1995 informiert und berät die Dienststelle im Auftrag des FÖD Soziale Sicherheit über Behindertenbeihilfen und -zulagen, erhöhte Kinderzulagen sowie soziale Vorteile. Darüber hinaus bietet diese Dienststelle administrative Unterstützung in diesen Fragen.

Gibt die Dienststelle für Personen mit Behinderung einem Antrag auf Dienstleistung statt, so beinhaltet dies nicht automatisch die Einschreibung im FÖD Soziale Sicherheit.

F. Berufliche Integrationsmaßnahmen für Personen mit Behinderung 
Die Informationen über die beruflichen Integrationsmaßnahmen für Personen mit Behinderung finden Sie im Zweiten Teil, Kapitel 4.

WO INFORMIERE ICH MICH?

· DIENSTSTELLE FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNG
Aachener Straße 69-71

4780 ST. VITH

Tel:
080/22.91.11

Fax:
080/22.90.98

E-Mail:
info@dpb.be
Internet: http://www.dpb.be
· REGIONALE WALLONISCHE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT
Rue de l´Ecluse 21

6000 CHARLEROI

Tel:
071/20.02.11

Fax:
071/30.27.75
Internet: http://www.swl.be
· WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFTEN IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
Baugenossenschaft NOSBAU
Sozialsitz
Maria-Theresia-Straße 10

4700 EUPEN

Tel: 087/74.25.34

Fax:087/55.76.57

Verwaltungssitz
Kahnweg 30

4720 KELMIS

Tel: 087/63.97.60

Fax:087/63.97.69
E-Mail: info@nosbau.be
Sozialer Wohnungsbau St. Vith

Mühlenbachstraße 13
4780 ST. VITH

Tel: 080/22.93.91

Fax: 080/22.93.31
Soziale Wohnungsagentur der Stadt Eupen (für Notaufnahmewohnungen)

Simarstraße 4A

4700 EUPEN

Tel: 087/59.58.27

Fax: 087/59.58.00
· ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL:
Regionale Wallonische Verkehrsgesellschaft (TEC)

Avenue Gouverneur Bovesse 96

5100 JAMBES

Tel.: 081/32.27.11

Fax: 081/32.27.10
E-Mail: contact@tec-wl.be
Internet: www.infotec.be
TEC Namur-Luxemburg

Avenue Stassart 12

5000 NAMUR

Tel.: 081/25.35.55

Fax: 081/25.35.70
TEC Eupen

Herbesthaler Straße 85

 
4700 EUPEN

Tel.: 087/74.25.92

Fax: 087/55.78.66
E-Mail: commercial@tec-liege-verviers.be
Internet: http://www.infotec.be
· INFORMATIONS- UND EMPFANGSZENTRUM DER WALLONISCHEN REGION
Gospertstraße 2

4700 EUPEN

Tel.: 087/59.65.20

Fax: 087/59.65.30

E-Mail: cia.eupen@mrw.wallonie.be

· (LANDES-)PENSIONSAMT
Avenue des Alliés 28

4960 MALMEDY

Tel: 080/79.13.00

Fax: 080/79.13.14

· ENERGIEBERATUNGSSTELLE DER WALLONISCHEN REGION – EUPEN
(Vorteile für Personen mit Behinderung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft)

Rathausplatz 2

4700 EUPEN

Tel: 087/55.22.44

Fax:087/55.22.44





































































































































































· GEMEINDEVERWALTUNGEN IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

